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Mehrere Gerichtsstände.
§ 12

(1) Unter mehreren nach den Vorschriften der §§ 7 
bis 11 zuständigen Gerichten gebührt dem der Vorzug, 
welches die Untersuchung zuerst eröffnet hat.

(2) Jedoch kann die Untersuchung und Entscheidung 
einem anderen der zuständigen Gerichte durch das ge
meinschaftliche obere Gericht übertragen werden.

Gerichtsstand des Zusammenhangs.
§ 13

(1) Für zusammenhängende Strafsachen, welche einzeln 
nach den Vorschriften der §§ 7 bis 11 zur Zuständigkeit 
verschiedener Gerichte gehören würden, ist ein Gerichts
stand bei jedem Gerichte begründet, welches für eine der 
Strafsachen zuständig ist.

(2) Sind mehrere zusammenhängende Strafsachen hei 
verschiedenen Gerichten anhängig gemacht worden, so 
können sie sämtlich oder zum Teil durch eine den An
trägen der Staatsanwaltschaft entsprechende Vereinbarung 
dieser Gerichte bei einem unter ihnen verbunden werden. 
Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande, so ent
scheidet, wenn die Staatsanwaltschaft oder ein Angeschul
digter hierauf anträgt, das gemeinschaftliche obere Ge
richt darüber, ob und bei welchem Gerichte die Verbin
dung einzutreten habe.

(3) In gleicher Weise kann die Verbindung wiederauf
gehoben werden.

Zuständigkeitsstreit.
§ 14

Besteht zwischen mehreren Gerichten Streit über die 
Zuständigkeit, so bestimmt das gemeinschaftliche obere 
Gericht das Gericht, welches sich der Untersuchung und 
Entscheidung zu unterziehen hat.
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